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RS Vwgh 1998/9/9 98/04/0101
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1998

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §338 Abs2;

Rechtssatz

Die in § 338 Abs 2 GewO 1994 normierte Verp6ichtung (Ermöglichung des Betretens und des Betriebes usw) des

Betriebsinhabers oder seines Stellvertreters ist nicht von einer vorherigen Verständigung oder Ladung des

Betriebsinhabers abhängig.
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